
Beschluss: 
 
1. Die Straßen Marienkäferweg und Laufkäferweg werden gemäß § 6 StrG LSA für den 

öffentlichen Verkehr gewidmet. 
 
2. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, die Widmungsverfügungen öffentlich bekannt zu 

machen. 


